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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 26. Moi 2020

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung Auflrebung der
Ergönzungsverordnung vom 1 1.09.1995 betreffend die
Einrichtung eines Behindertenporkplotzes vor dem
Anwesen Bergstroße Nr. 122

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehr vom 16. Mörz 1968 ;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (SWO) vom 1. Dezember 1975

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

ln Enruögung, doss die Musikschule nicht mehr in der Bergstroße beherbergt ist und
dementsprechend ein Behindertenporkplotz on dieser Stelle nicht mehr unbedingt
erforderlich ist;

ln Enruögung, doss dos Entfemen des Behindertenporkplotzes om Anwesen
Bergstroße 122 von der Polizei Eupen vorgeschlogen wird;

ln Eruvögung, doss es sich doher empfiehlt die Ergönzungsverordnung vom 1 1,

September 1995 betreffend die Schoffung eines Behindertenporkplotzes in der
Bergstroße ouf Höhe des Houses Nr. 122 oufzuheben;

Noch Anhören von Rotsmitglied Thomos Lenneftz (CSP), der im Nomen seiner
Froktion dorouf hinweist doss sie dem Punkt zustimmen konn, insofern vettindlich
festgeholten wird, doss ein Behindertenporkplotz on onderer Stelle in der Nöhe
ongelegt wird;

Noch Anhören von Bürgermeisterin Cloudio Niessen (Ecolo), die diese Anregung
oufgreift und den Togesordnungspunkt mit dieser Ergönzung zur Abstimmung bringt;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss,

beschließt
einstimmig,

die Ergönzungsverordnung vom 1 1. September 1 995 betreffend die
Schoffung eines Behindertenporkplotzes in der Bergstroße ouf Höhe des
Houses Nr. 122 oufzuheben;
die vorhqndene Beschilderung sowie die Bodenmorkierung zu entfernen;
einen olternotiven Behindertenporkplotz im nöheren Umfeld zu plonen;
d ie stö dtische Stro ße nverkeh rso rdn u n g entsprechen d o nzu possen,



Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 1 1,09.1985 betreffend die Schoffung eines
Behindertenporkplotzes in der Bergstroße ouf Höhe des Houses Nr. 122 wird
oufgehoben.

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird durch dos Entfernen der ungültigen Beschilderung und
Bodenmorkierun g konkretisiert

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Gemein dede kretes veröffentlicht
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